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„Strukturierter Datensatz“ – Was bedeutet das? (1/2)

Beispiel einer XRechnung am Syntax „Universal Business Language“ 
(UBL)„XRechnung“

• Entspricht dem 
Standard EN16931

• Strukturierter, 
standardisierter 
Datensatz im XML-
Format, der 
automatisch 
elektronisch versendet 
und verarbeitet werden 
kann.

• Zulässige Syntaxen:
1. UBL (Universal 

Business Language)
2. CII (UN/CEFACT Cross 

Industry Invoice)
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„Strukturierter Datensatz“ – Was bedeutet das? (2/2)

PDF-Ansicht

XML-Ansicht

„ZUGFeRD-Rechnung “
• Entspricht dem Standard 

EN16931
• deutscher Standard im 

Hybridformat 
(d.h. PDF-Datei + XML-
Datei)

• Ablage als einziges 
PDF/A-3-Dokument, also 
eine PDF, die eine XML-
Datei in sich trägt.

• Zulässiger Syntax:
Nur CII (UN/CEFACT 
Cross Industry Invoice)
Nicht zulässig: UBL
• Identisch mit „Factur-X“

Beispiel einer ZUGFeRD-Rechnung (hybrides Format):
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Beispiel: Polen (KSeF; ab Juli 2024)

Ss = Software solution

Überblick – E-Invoicing & Digital Reporting Systeme – 4 Modelle (1/2)

1 2 4
5

Supplier Buyer

Ss Ss

1

Pre-Clearance Model

3
6

Beispiel: Italien (SDI; Jan 2019)

Centralised Exchange Model (inkl. Pre-Clearance)

Ss = Software solution

1 2 4
3

Supplier Buyer

Ss Ss

2
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Beispiele:
• Frankreich (2026)
• Deutschland (zusammen mit ViDA?)

Ss = Software solution

Beispiel: Ungarn (RTIR; Juli 2018 B2B; March 2021 B2C)

Ss = Software solution

1
6

Überblick – E-Invoicing & Digital Reporting Systeme – 4 Modelle (2/2)

2 3

Supplier Buyer

Ss Ss

2 3 4
5

Supplier

Ss Ss

Decentralised Exchange ModelReal-time Invoice Reporting Model

3 4

Buyer

1
4



Wie ist der Zeitplan?
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2023 2024 2025 2026 2027 2028Bereits eingeführt 2029

Zeitstrahl – Einführung e-Invoicing und Digital Reporting in der EU und 
ausgewählten Ländern

Bereits eingeführt (a)
2024 (a)

Ab 2028? 2030? Noch 
später?

VAT in the Digital Age
e-Invoicing & Digital 

Reporting

Anm.: (a) Ausgewählte Beispiele; es gibt eine Vielzahl von weiteren Ländern global gesehen die bereits eingeführt haben oder die eine e-Invoicing bzw. e-Reporting Einführung planen.

Heute

2026 (a)

01 Jan 2025

B2B e-Invoicing Soft 
Start!

➔ PDF und 
Papierrechnungen sind 

noch zulässig

01 Jan 2027

B2B e-Invoicing
Hard Start!

➔ nur noch wenige 
Ausnahmen

01 Jan 2028 ?

B2B e-Reporting
(bisher kein 

Gesetzesvorschlag 
veröffentlicht)
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eRechnungen
empfangen

sonstige Rechnungen
(Papier und insb. PDF)

eRechnungen und 
„gute“ EDI-Verfahren

Andere EDI-Verfahren

Übersicht - Was darf ich wie lange?*

2025 2026 2027 2028

Empfang von „eRechnungen“ (elektronische Rechnungen die EN16931-konform sind)

Versand von Papierrechnungen 
(keine Zustimmung des Empfängers erforderlich)

Versand von Papierrechnungen nicht EN16931-konformen Formaten (z.B. PDF) als Unternehmer mit Jahresumsatz
< EUR 800.000 (keine Zustimmung (Papier) bzw. Zustimmung des Empfängers erforderlich)
Kleinunternehmer (Jahresumsatz EUR 25.000 / EUR 100.000) dürfen auch nach 2028 „sonstige Rechnungen“ versenden.

Versand von nicht EN16931-konformen Formaten (z.B. PDF)
(Zustimmung des Empfängers erforderlich; wie bisher)

Versand von EN16931-konformen Formaten oder Formaten, die Extraktion in EN16931 zulassen bzw. interoperabel sind 
(„gute“ EDI-Verfahren) 
(interoparable Formate, z.B. EDIFACT im Rahmen von EDI müssen vereinbart werden zwischen den Parteien)

EDI-Verfahren die NICHT EN16931-konform sind bzw. keine Extraktion in EN16931 zulassen bzw. nicht interoperabel sind
(Zustimmung des Empfängers erforderlich)

*in der Übersicht nicht enthalten: Ausnahmen für Kleinbetragsrechnungen und Fahrausweise



Was bedeutet 
e-Rechnung in 
Deutschland?
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Begriff „Elektronische Rechnung“ – Deutschland

• Bisherige Definition einer "elektronischen Rechnung“ im UStG:
„Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird.“

• Klarstellung in Satz 7, dass die Zustimmung des Empfängers notwendig ist für den Empfang einer 
elektronischen Rechnung:
„Rechnungen sind auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des Empfängers elektronisch zu übermitteln.“

Heute:
§ 14 Abs. 1

Satz 8 
UStG

• Neue Definition einer "elektronischen Rechnung" in § 14 Abs. 1 Satz 2 und 6 UStG (vgl. Artikel 23
Wachstumschancengesetz):

Satz 1: Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, 
übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht.
Satz 6: Das strukturierte elektronische Format einer elektronischen Rechnung

1. muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden 
Syntaxen gemäß der Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 (ABl. L 133 vom 6.5.2014, S. 1) entsprechen oder
2. kann zwischen Rechnungsaussteller und Rechnungsempfänger vereinbart werden. Voraussetzung ist, dass das 
Format die richtige und vollständige Extraktion der nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben aus der 
elektronischen Rechnung in ein Format ermöglicht, das der Norm nach Nummer 1 entspricht oder mit dieser 
interoperabel ist.“

• Neuer Begriff einer „sonstigen Rechnung" in § 14 Abs. 1 Satz 4 UStG:
„Eine sonstige Rechnung ist eine Rechnung, die in einem anderen elektronischen Format oder auf Papier übermittelt 
wird.“

• Keine Zustimmung des Empfängers zur eRechnung, wenn eRechnungspflicht besteht, vgl. § 14 Abs. 1 S. 5 UStG:
Die Übermittlung einer elektronischen Rechnung oder einer sonstigen Rechnung in einem elektronischen Format bedarf 
der Zustimmung des Empfängers, soweit keine Verpflichtung nach Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 Satz 2 besteht.

Ab 2025:
§ 14 Abs. 1

Sätze 2
und 6

03 | Änderungsvorschlag des deutschen UStG – Einführung einer „eRechnung“
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Deutschland – eRechnung und digitales Meldesystem

Einführung der eRechnung durch das Wachstumschancengesetz
Änderungen ab dem 1. Januar 2027 („Soft Start“ ab dem 1. Januar 2025)
• Obligatorische Verwendung von „eRechungen“ für den B2B-Bereich im Inland (nicht: B2C)
• Neue Definition der „eRechnung“ angelehnt an den ViDA-Rechtsetzungsvorschlag und basierend auf der Norm 

CEN 16931
• EDI-Verfahren (z.B. EDIFACT) bleiben zulässig, wenn Extraktion in EN16931 möglich oder interoperables Format
• Papierrechnungen und elektronische Rechnungen, die keine eRechnungen sind, sind zukünftig „sonstige Rechnungen“
• Streichung des Vorrangs der Papierrechnung in § 14 Abs. 1 Satz 7 UStG für den B2B-Bereich
• Neustrukturierung des § 14 Abs. 2 UStG, um zukünftig B2B-Rechnungen beschreiben zu können
• Redaktionelle Folgeänderungen in § 14a Abs. 1 Sätze 1 und 3 UStG, § 14b Abs. 1 Sätze 2 und 5 UStG, § 26a Nr. 1 UStG, 

§ 27 Abs. 15 und 18 UStG und § 27b Abs. 2 Satz 3 UStG
• Keine Pflicht zur Erteilung einer eRechnung für Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV) oder Fahrausweise (§ 34 

UStDV)

“Staffelungen“ bzw. Ausnahmen (§ 27 Abs. 38 UStG)
• In 2025 und 2026 dürfen noch weiterhin Papier- und PDF-Rechnungen ausgestellt werden
• Sehr kleine Unternehmen (bis zu € 800k Umsatz) dürfen in 2027 auch noch weiterhin Papier- und PDF-Rechnungen 

ausstellen
• EDI-Verfahren, die keine Extraktion ermöglichen, bleiben bis Ende 2027 zulässig

Was ?

Wann?

03 | Änderungsvorschlag des deutschen UStG – Einführung einer „eRechnung“
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• Rz. 2: Klarstellung, dass der materiell-rechtliche Gehalt einer Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne unverändert bleibt
• Rz. 5 und 27: „Lesbarkeit“ heißt zukünftig nicht mehr „menschenlesbar“, sondern „maschinell lesbar“, d.h. eine XML-

Datei ist „lesbar“ im Sinne des Umsatzsteuerrechts
• Rz. 12: Erneute Klarstellung, dass Unternehmen die technischen Voraussetzungen für die Entgegennahme einer E-

Rechnung schaffen müssen (Empfangsbereitschaft)
• Rz. 14: Klarstellung, dass die Regelungen zur E-Rechnung auch gelten für:

o Gutschriften
o Reverse-Charge Umsätze
o Kleinunternehmer
o die Durchschnittssatzbesteuerung
o Reiseleistungen und
o Umsätze, die der Differenzbesteuerung unterliegen

• Rz. 18: Rechnungen, die sowohl den unternehmerischen als auch den nichtunternehmerischen Bereich einer 
juristischen Person betreffen, fallen unter die E-Rechnungspflicht (wenn die weiteren Voraussetzungen vorliegen)

• Rz. 23: Nicht nur die in Deutschland gängigen E-Rechnungsformate XRechnung und ZUGFeRD sind zulässig, sondern 
sämtliche Rechnungsformate, die der CEN Norm EN16931 entsprechen, d.h. auch weitere europäische 
Rechnungsformate wie z.B. FatturaPA (Italien) oder Factur-X (Frankreich)

Zusammenfassung BMF Schreiben

Was ?
Wie 
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• Rz. 30: Wichtig für EDI-Verfahren: Definition von „interoperabel“: Extraktion aus dem verwendeten Rechnungsformat 
muss ohne Informationsverlust in das der CEN Norm entsprechende Zielformat möglich sein

• Rz. 31: Alle Pflichtangaben nach §§ 14, 14a UStG müssen im strukturierten Teil der E-Rechnung enthalten sein; 
ergänzende Angaben können in einen Anhang aufgenommen werden.

• Rz. 32: Mögliche Übertragungswege (nicht abschließend!): E-Mail, elektronische Schnittstellen oder über ein (Kunden-
)Portal

• Rz. 33: Klarstellung: Für die Erstellung und Übermittlung von E-Rechnungen darf ein externer Dienstleister beauftragt 
werden

• Rz. 37: Erneute Klarstellung, dass Rechnungsempfänger eine E-Rechnung annehmen muss und kein Anrecht auf eine 
alternative Ausstellung (z.B. Papier oder PDF) hat

• Rz. 38: Verträge können weiterhin Rechnungen sein. Bei E-Rechnungspflicht genügt bei einem Dauerschuldverhältnis 
die einmalige Ausstellung einer E-Rechnung für den ersten Teilleistungszeitraum; der zugrundeliegende Vertrag kann 
als Anhang zur XML mitgesendet werden

• Rz. 40: Rechnungsberichtigungen müssen ebenfalls im E-Rechnungsformat erfolgen
• Rz. 45, 47: Wenn trotz E-Rechnungspflicht nur eine sonstige Rechnung ausgestellt wird, dann liegt keine 

ordnungsgemäße Rechnung i.S. der Umsatzsteuer vor, so dass dem Grunde nach kein Vorsteuerabzug geltend 
gemacht werden kann

• Rz. 48, 49: E-Rechnungen können mit Rückwirkung berichtigt werden. Wenn keine Berichtigung erfolgt, dann kann 
auch aus einer sonstigen Rechnung unter Anlegung eines strengen Maßstabes ein Vorsteuerabzug möglich sein

• Rz. 51: Archivierung: Der XML-Teil einer E-Rechnung muss immer aufbewahrt werden

Zusammenfassung BMF Schreiben

Was ?
Wie?
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Eingangsrechnungsprozesse ab 1.1.2025 – vereinfachtes Beispiel

XML(neu)

PDF

Papier

X Rechnung

ZUGFeRD

Konvertierung 
und Visualisierung

Erkennung

• Sachlich rechnerische
Prüfung

• Prüfung nach § 15 
iVm. § 14 Abs. 4 UStG

• Anreicherung mit
Kreditorstamm-, 
Bestell- und 
Wareneingangsdaten
des ERP-Systems

• automatische Validier-
ungen und Three Way 
Match

• Nachbearbeitungen

Kontierung/ 
Freigabe Archivierung

postalisch

Per email Anhang
oder per email inkl. 
Downloadlink

Per email Anhang
oder per email inkl. 
Downloadlink oder 
über Portalzugang

EDI Schnittstelle
EDI 
interoperabel

Per email Anhang
oder per email inkl. 
Downloadlink oder 
über Portalzugang

Per email Anhang
oder per email inkl. 
Downloadlink oder 
über Portalzugang



Was ist zu tun?
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Aufnahme der IST Situation

• Ermittlung des Länderscope und der relevanten Transaktionen B2B, B2C und B2G
• Ermittlung der rechnungsrelevanten Systeme/Module
• Ermittlung der rechnungsrelevanten funktionalen Prozesse auf Ein- und Ausgangsseite
• Ermittlung aller relevanten Rechnungstypen
• Ermittlung der relevanten Stamm- und Transaktionsdaten
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Grundsatz der Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit (Rz. 30 ff. der GoBD)

 Buchungen und sonstige Aufzeichnungen müssen durch einen Beleg nachgewiesen werden können 
(Verarbeitungskette: Grundbuchaufzeichnungen – Journale – Konten – StE)

Vollständigkeit (Rz. 36 ff. der GoBD) 

 Geschäftsvorfälle sind einzeln, vollzählig und lückenlos aufzuzeichnen

Richtigkeit (Rz. 44 der GoBD) 

 Geschäftsvorfälle müssen mit den tatsächlichen Verhältnissen übereinstimmen

Zeitgerechte Buchung und Aufzeichnungen (Rz. 45 ff. der GoBD) 

 zeitnahe, d.h. unmittelbare Erfassung von Buchungen

Unveränderbarkeit (Rz. 58 ff. der GoBD) 

 keine Veränderung ohne Protokollierung 

Ordnung (Rz. 53 ff. der GoBD) 

 systematische Erfassung und übersichtliche, eindeutige und nachvollziehbare Buchungen

1

2

3

4

5

6

Sämtliche zu 

führende Bücher 

und sonst 

erforderlichen 

Aufzeichnungen in 

elektronischer oder 

Papierform müssen 

diese 

Anforderungen 

erfüllen!

Allgemeine Anforderungen der GoBD
BMF-Schreiben vom 28. November 2019, Az.: IV A – 4 – S 0316/13/10003

Zusammenfassung der GoBS, GDPdU und des Fragen- und Antwortenkatalogs der Finanzbehörden zum Datenzugriffsrecht.
Inhalte: Anpassung an moderne Buchführungssysteme, neue Vorgaben, Klarstellungen und Erleichterungen
Wichtig: Nach wie vor keine Digitalisierungspflicht!
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Randziffer 
151

— Für jedes DV-System muss eine 
Verfahrensdokumentation vorhanden sein, aus der Inhalt, 
Aufbau, Ablauf und Ergebnisse des DV-Verfahrens 
vollständig und schlüssig ersichtlich sind.

— Für steuerliche Zwecke reicht eine Beschränkung auf 
steuerrelevante und sonstige zum Verständnis 
erforderliche Daten aus (Hinweis auf § 147 AO)

— Die Verfahrensanweisung ist nicht vollständig, bzw. deckt nur Teilbereiche der 
relevanten Prozesse ab (z. B. nur fachlicher Teil oder nur technischer Teil)

— Die Verfahrensweisung beschreibt die Prozesse nicht ausreichend nachvollziehbar für 
Dritte

Rudimentäre 
Verfahrens-
anweisung

Erfordernis einer Verfahrensdokumentation
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— Beschreibung des 
Unternehmens und der 
Branche

— Beschreibung der Aufbau-
und Ablauforganisation 
(Rollen, Zuständigkeiten, 
Verantwortlichkeiten)

— Überblick über 
Aufgabenbereiche und 
Geschäftsprozesse

— Darstellung des rechtlichen 
Umfelds (außersteuerliche 
und steuerliche 
Buchführungs-, 
Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten und 
-fristen)

Allgemeine Beschreibung

— Beschreibung der durch die 
IT-Anwendung abgedeckten 
Aufgaben

— Sämtliche Informationen für 
eine sachgerechte 
Bedienung der  IT-
Anwendung (z.B. Herstellung 
der Betriebsbereitschaft, 
Customizing, Art und 
Bedeutung der 
Eingabefelder, 
Verarbeitungsregeln, 
Auswertungserstellung, 
Beziehungen zwischen 
Anwendungsmodulen, 
Aufbewahrungsregeln und -
fristen)

— Darstellung der Maßnahmen 
zur Einhaltung der 
Ordnungsvorschriften

Anwenderdokumentation

— Technische Darstellung der 
IT-Anwendung

— Übersichtliche 
Systemdarstellung mit allen 
Komponenten und 
Schnittstellenbeziehungen

— Erläuterung der Beziehungen 
zwischen einzelnen 
Anwendungs- u. 
Systembestandteilen

— Beschreibung der 
Softwarekomponenten

— Beschreibung der 
Hardwarekomponenten

— Programminterne 
Verarbeitung muss für einen 
sachverständigen Dritten 
nachvollziehbar sein

Technische 
Systemdokumentation

— Technische 
Betriebsprozesse im 
Regelbetrieb

— Langfristverfügbarkeit

— Datensicherheit und 
Datenintegrität

— Zugangs- und Zugriffsschutz, 
Benutzerverwaltung und 
Berechtigungskonzept

— Wartungsregelungen

— Verarbeitungsnachweis

— Art und Inhalt der 
Freigabeverfahren

— Versionsnachweise

— Maßnahmen zur Einhaltung 
der Ordnungsvorschriften

Betriebsdokumentation

— Sicherstellung der Einhaltung 
der Ordnungsvorschriften 

— Kompetenzen, 
Verantwortlichkeiten, Rollen 
und Berechtigungen beim 
Betrieb der Anwendung

— Darstellung der geforderten 
und vorhandenen 
Mitarbeiterqualifikation

— Dokumentation der 
organisatorischen 
Sicherheitsmaßnahmen

— Test-, Abnahme- und 
Freigabekonzepte und 
-protokolle

— Change-Management-
Verfahren inkl. 
Kontrollaspekte

— Verfahren zur Sicherstellung 
der Programmidentität

Internes 
Kontrollsystem (IKS)

Verfahrensdokumentation
Voraussetzung für die Nachvollziehbarkeit des Buchführungs- und Rechnungslegungsverfahrens ist eine ordnungsgemäße 
Verfahrensdokumentation. Die Verfahrensdokumentation stellt eine Beschreibung des organisatorisch und technisch gewollten 
Prozesses dar (Rz. 151 ff.)

Anforderungen an die Verfahrensdokumentation / GoBD
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